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SmS 1988 Heft 10 Literaturhinweise 

Bülow, P., Handelsrecht. R. v. Decker & C. F. Müller, Heidelberg. 
1986. X X I V , 176 S., kart. D M 19,80. 

Schaeffers Grundrisse nehmen seit langem als gernbenutzte 
Lernhilfen einen prominenten Platz in der Ausbildungsliteratur 
ein. An diese Tradition knüpft auch das Handelsrecht an, das 
Bülow neu bearbeitet hat. Doch sieht es der Autor gleichzeitig als 
sein Ziel, wissenschaftlichem Anspruch zu genügen , Problembe­
wußtsein zu vertreten und zu wecken (Vorwort). D e m g e m ä ß wird 
das gesamte Handelsrecht, etwa auch das Recht der handelsrechtli­
chen Wertpapiere, in die Darstellung einbezogen. Dem Charakter 
einer Einführung entsprechend sind Streitfragen regelmäßig zwar 
nur gerafft skizziert, anhand der zitierten Literatur hat der Student 
aber den raschen Zugriff auf den Meinungsstand im Detail. Man­
ches freilich ist zu knapp ausgefallen. So fehlt eine Darstellung der 
durch § 15 Abs. 3 H G B zum Teil, aber nicht vol lständig abgelösten 
Gewohnheitsrechtssätze des handelsrechtlichen Verkehrsschutzes. 
Beim Mißbrauch der Vertretungsmacht (S. 68) vermißt man den 
Hinweis, daß der Geschäftspartner nicht notwendig vorsätzlich 
gehandelt haben muß, daß der Geschäftsherr vielmehr ebenfalls 
dann nicht gebunden wird, wenn der Mißbrauch evident ist (vgl. 
etwa Medicus A. T. Rdn. 967). Fazit: Eine gelungene Einstiegshilfe 
für den Anfänger. Der fortgeschrittene Student, erst recht der Ex­
amenskandidat sollte freilich auch umfangreichere Darstellungen 
zu Rate ziehen. 

Dr. Johannes Hager, München 
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